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9Merſeburgiſeke Blätter.
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Zwoölfter Jahrgang. Mittwoch den 26. September.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Königl. Kreisbehoörde.
Alle diejenigen Perſonen im hieſigen Kreiſe, welche geſonnen ſind, im künftigen Jahre

ein Gewerbe im Umherziehen zu betreiben, gleichviel, ob ſie daſſelbe im gegenwartigen
Jahre ſchon betrieben haben, und im folgenden in derſelben Maaße nur fortſetzen, oder
daſſelbe erſt neu anfangen wollen, werden hierdurch aufgefordert, ſich deshalb bis zum
30. d. M. entweder bei ihrer Ortsobrigkeit oder unmittelbar im hieſigen Königl. Land
rathsamte zu melden und ihre diesfallſigen Geſuche anzubringen.

Jch bemerke hierbei ausdrucklich, daß diejenigen Jndividuen, welche ſich Behufs der
Erlangung eines Gewerbeſcheines für das kunftige Jahr zu einem neu anzufangenden Ge-
werbe hier unmittelbar melden wollen, nothwendig mit einer Beſcheinigung ihrer Orts-
obrigkeit verſehen ſeyn muſſen, aus welcher hervorgeht, daß der ſich Meldende in polizei-
licher Beziehung zu dem beabſichtigten Gewerbsbetriebe qualificirt ſey.

Alle diejenigen, welche ihre Geſuche um Gewerbeſcheine fur das nächſte Jahr bis zu
dem obengeſetzten Tage nicht anbringen, haben es ſich ſelbſt beizumeſſen, wenn ihnen die
qu. Gewerbeſcheine nicht zur gehörigen Zeit, und zwar mit Beginn des neuen Jahres,
ſondern erſt ſpäter im Laufe deſſelben, ausgehandiget werden können, und ſie alſo bis dahin
ihr Gewerbe, wozu ſie nur der Gewerbeſchein berechtiget, zu betreiben, verhindert werden.

Den Magiſtraten der IV. Gewerbeſteuer-Abtheilung, ſo wie den Ortsrichtern ſammt-
licher Landgemeinden des hieſigen Kreiſes, mache ich dagegen zur Pflicht, daß ſie alle bei
ihnen vorkommende derartige Anmeldungen pünktlich und ordnungsmaßig in eine beſon-
dere Nachweiſung eintragen, und dieſe letztere bis zum 3. October d. J. ohnfehlbar an
mich einſenden. Jn dieſer Nachweiſung iſt nicht zu unterlaſſen, Vor und Zunamen des
Gewerbetreibenden, deſſen Alter, die Gegenſtände des Handels und den Umfang des letz-
teren, ſo wie das vollſtändige Signalement des Gewerbeſcheinſuchenden anzugeben.

Merſeburg, den 10. September 1838. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.
Den 1. Oetober e. früh 7 Uhr, werden auf dem Rittergute zu Schkopau bei

Merſeburg
Zwanzig Stück Pferde,

welche der hieſige Kreis zu der diesjahrigen Landwehrübung geſtellt hat, nachdem ſie nun
zurückgegeben worden ſind, meiſtbietend, gegen gleich baare Bezahlung auf dem Wege der
Licitation verkauft werden.

Die Ortsbehörden veranlaſſe ich hierdurch, vorſtehende Bekanntmachung in ihren Com-
munen gehörig zu veroffentlichen.

Merſeburg, den 23. September 1838. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.
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Den Kreiseinſaſſen mache ich hierdurch bekannt, daß ich jeden Mittwoch und jeden

Sonnabend von fruüh 8 Uhr bis Nachmittag 1 Uhr in meiner Wohnung zu ſprechen bin.
Wer an andern, als an den angeſetzten Sprechtagen bei mir Etwas anzubringen gedenkt,
muß dagegen gewartig ſeyn, daß er mich entweder nicht antrifft, oder daß, wenn ſeine
Angelegenheit nicht als ſehr dringend zu betrachten iſt, von mir eine andere Stunde oder
ein anderer Tag, zu ſeiner Vernehmung beſtimmt wird. Zu dieſer Einrichtung habe ich
ſchreiten muſſen, weil ich ſeit bereits mehreren Monaten weder an Sonn noch an Wochen-
tagen am frühen Morgen wie des Nachmittags kaum einmal einige Stunden nächeinan-
der die zeitraubenden umfaſſendern Dienſtarbeiten ohne Störung habe vornehmen können.

So gern ich nun auch einem Jeden in den von mir zu betreibenden Geſchaften mög-
lichſt behulflich ſeyn will, ſo bin ich es doch ſowohl meinem Amte als auch denen deren
hier angebrachte Angelegenheiten ausgedehntere und zeitkoſtende Arbeiten veranlaſſen, ſchul-
dig, Maaßregeln zu ergreifen, welche Störungen in dem allgemeinen Geſchaftsgange ver-
hindern.

Die Ortsrichter veranlaſſe ich hierdurch, die vorſtehende Bekanntmachung bei ver
fammelter Gemeinde vorzuleſen.

Merſeburg, den 24. September 1838.

(Fortſetzung.)
Unbefangen theilte nun Peter, ſo nannte

ſich der Bote, mit: er ſey Fohlenhüter bei Hr.
von Meſchede in V., verdiene da freilich nur
ein geringes Taglohn und nehme daher gern
4 Groſchen Botenlohn mit, welches Fraäulein
Bertha ihm verſprochen, wenn er dieſen Brief
Fr. Eliſen ſelbſt behandige und zeitig zuruck-
kame. Jedenfalls müſſe er noch heute zuruck-
kommen, denn Morgen waäre des Papas Ge-
burtstag, und den ſolle, dies hatte er ſelbſt von
der Gnadigen gehört, das Fraäulein aus Lahr
mit feiern, doch durfte Papa nichts davon wiſ-
ſen. Nach mehrerngethanen Fragen an Peter,
uüber die Familie Meſchede, deren Beſitzungen
und Umgang, war der Entſchluß Eduards ge-
faßt, dieſe Veranlaſſung, die ſich ſo ſchön
ihm darbot, jetzt zu benutzen, Eliſen zu ſehen.

Höre Peter, redete nach einigen Bedenken
Eduard ihn an, biſt Du wohl ein bischen ge-
ſcheit?

Peter: Nun! min Vater nennt mich zwart
manch's mal, du dummer Schlingel, Andere
ſan aberſt, ich ſey nit ſo dumm, ich verſtund
ja mine Folen gut zu hüten.

Eduard: Freilich, da muß einer ſchon ge-
ſcheit ſeyn; Du wirſt alſo wiſſen, daß 41 Thaler
mehr iſt, wie 4 Groſchen. Willſt Du wohl
den Thaler verdienen

Peter: Warum nit! hot ich doch in mei-
men Leben fo vel Geld noch nit biſammen.

Der Königliche Landrath Graf von Keller.

Eduard Nun denn! gieb mir den Brief
von Fraäulein Bertha zur Beſtellung Deinen
Rock, Mutze und Stock, und nimm dafuür mei-
nen Frack, Hut, Gewehr und Taſche, und
warte mich hier bei den 3 zuſammenſtehenden
Eichen ab, Dir die Antwort zu bringen.

Peter: Nelieber Herr, dot geht nick! wenn
er nit wetter kommen thut und det Briefle nit
beſtellte, jagten ſe mich in V. vom Hofe met
Prugeln oben in.

Eduard Du biſt doch ein wahrer Peter!
Glaubſt Du denn daß ich meine Sachen im
Stiche laſſen, und dagegen die Deinigen be-
halten würde das ware ein ſchöner Tauſch.

Dies leuchtete Petern endlich ein, der da-
her weiter keine Umſtande machte, ſich aus und
Eduards Kleidung anzog. Lacherlich genug
nahm ſich der vierſchrötige Fohlenhuter aus,
nachdem er den faſt wie eine Zwangsjacke
ſitzenden Frack angezogen und den feinen Ca-
ſtorhut aufgeſtülpt hatte. Komiſcher aber den-
noch Eduard, in einer Muütze, bei der man
nicht wußte, ob ſie fur den Sommer oder
Winter beſtimmt ſey, und in einem geflickten
ſchmutziggrauen Oberrock, der bis an die Fuß-
knöchel reichte, dadurch aber und zum Gluck,
den übrigen reinen Anzug verdeckte.

So widrig wie ihm dieſe Huülle auch war,
ſo war doch weiter kein Beſinnen, wollt' er
anders den Genieſtreich ausfüühren. Er ließ
ſich alſo die Depeſche geben, machte Petern
nochmals zur Bedingung, wenn er ja ein
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Eichhörnchen oder eine wilde Taube ſchießen
wollte, ſich nur in der Nahe der 3 Eichen zu
halten, und wanderte nun, mit einem derben
Knuppel, den Ziegenhain niemals derber und
knotiger geliefert haben konnte, den geraden
Weg auf das vor ihm liegende Lahr zu. Das
Hundegebell verrieth bald die Ankunft unſeres
neuen Protheus im Schloſſe, wo derſelbe,
nachdem er in die Wirthſchaftsſtube gewieſen,
von der Dienerſchaft dem Fraäulein gemeldet
wurde. Sie erſchien, empfing aus Eduards
Haänden den Brief, ſtutzte aber nicht wenig,
als ſie nach Durchleſung deſſelben, anſtatt des
darin genannten, ihr wohl bekannten Peter,
einen huübſchen jungen Mann als Boten er-
blickte. Nach mehreren gethanen Fragen, die
Eduard zwar ziemlich richtig, aber nicht
mit ganz glücklicher Aenderung im Ton der
Stimme, beantwortete, durchgluühete eine Ah-
nung Eliſens Wangen, denn ſolch eine Aehn-
lichkeit in Bildung, Blick und Ton war ihr
noch nicht erſchienen auch hatte ſie genug im
Lohmannſchen Hauſe gehöört, um einer Ver-
muthung, die ſich ihr. jetzt aufdrang, Raum
geben zu durfen. Doch durfte ſie ſelbige, am
wenigſten in Gegenwart der Domeſtiquen,
verrathen, die leicht ihrem Erroöthen eine ſon
derbare Auslegung hatten geben können.

J (Fortſetzung folgt.)

Neue Schlachtart.Die Engländer haben vor einiger Zeit eine
neue Methode erfunden und in Anwendung
gebracht, wie ſie Källber, Schaafe, Kuhe und
Ochſen tödten, ohne denſelben Schmerz zu
machen und ohne den bis jetzt nöthigen bluti-
gen Apparat. Sie bedienen ſich jetzt des Sal-
petergaſes. Dieſe neue Methode hat über-
dies den Vortheil, daß das Fleiſch langer
friſch bleibt, und der Geſchmack deſſelben an

enehmer iſt. Die meiſten Fleiſcher in London
aben dieſe Verfahrungsart eingefuührt,

mögen die Deutſchen nicht lange zögern, den
ſelben nachzufolgen.

Ein Preuße fragte die zwoölfjaährige Tochter
ſeines Hausmeiſters in Wien, ob ſie denn die
Bilder in der Kirche auch immer kuſſe? „Na,
ich glaub's!“ antwortete ſie. Aber,
ſagte er ſcherzend, wer weiß, wer die ſchon
geküßt hat. Da küß ich lieber ein hübſches

Mädchen.“ So antwörtete die Zwoölf-
jaährige. „Na, da ſeind's erſt recht fchlimm
dran. Da wiſſen's erſt recht nicht, wer da
Alles ſchon g'küßt hat!“

Eine beinahe in allen Theilen Griechen-
lands, vorzuglich aber in Nauplia herrſchende,
ſehr uüble Gewohnheit beſteht in der Beſtechung
der Aerzte von Seiten der Apotheker, indem
erſtere mit letzteren gewöhnlich Contraäcte ab-
ſchließen und demjenigen, welcher das Meiſte
giebt, die Recepte zuſchicken. Dieſer erhalt
nun alle Recepte, und der Arzt ermängelt
nicht, im Falle der Kranke das Recept in eine
andere Apotheke ſchicken will, uber die andern
Apotheker zu ſchimpfen.

Der alte und der junge Krebs.
Der gute Vater Aeſop ſah,

Was ſeiner Zeit auch ſchon geſchah,
Daß das moraliſche Verderben
Die Kinder von den Eltern erben,
Indem die Eltern durch ihr Leben
Den Kindern ſchlechtes Beiſpiel geben.
Er ſann daher dem Uebel nach,
Und dann begann er ſo und ſprach:
Ein alter Krebs ſah, daß ſein Sohn
Stets ruckwarts ging, und ſprach mit Hohn:
Pfui, Kind wer wird denn ruckwarts geh'n?
Von wem haſt du das je geſeh'n?
Das Soöhnchen ſprach: Je! Herr Papa!
Sie geh'n ja ſelbſt ſo! Ha Ha! Ha!
Wie, geh'n Sie doch einmal voran!
Will ſehen, ob ich folgen kann

a r
Das Ruckwartsgehen auf der Bahn

Der Tugend fängt beim Alter an!
Und doch, ihr Alten, klaget ihr,
Seufz't uüber dieſes Krebsgeſchwur
Der Menſchheit, daß die liebe Jugend,
Statt vorwarts auf der Bahn der Tugend,
Oft ſeitwaärts, ruckwarts gehen will,
Nicht vorwarts an ihr hohes Ziel!
Seufz't uber dieſes Ruckwartsſchreiten,
Und klaget uüber böſe Zeiten
Dem Krebspapa gebrach's an Licht!
Er ging zuruck, und wußt' es nicht!.
Daher iſt Gott die ew'ge Wahrheit!
Das ew'ge Licht, die ew'ge Klarheit!
Und wer mit Gott iſt, liebt das Licht,
Und lebt vor Gottes Angeſicht! a
Wahrt Gott als Geiſt in ſeiner Bruſt!
Wahrheit und Recht ſind ſeine Luſt!
Stets gute Beiſpiele zu geben,
Iſt ſein beſtandiges Beſtreben,

ſt ihm allein Religion,
Sein Erdengluck! ſein Tugendlohn!
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Charad e.
Den Lahmen und Schwachen zum Troſt auf Erden
Ließ Gott die beiden Erſten werden.

Die Letzte kauft ſich mancher Mann,
Der nicht mehr gehen will, noch kann,

m Ganzen einigen ſich beide,
ie machen jedem Menſchen Freude!
Denn ſitzt auch einer noch ſo hoch,
Auf meinem Ganzen ſitzt er doch.

Auflöſung der Charade im vorigen Stuck:
Gutedel.

Fünf und Zwanzig Jahre ſind ſeit
der großen Völkerſchlacht in Leip-
zigs Ebenen verfloſſen? Mögen auch
nicht alle Erwartungen in Erfuüllung ge-
angen ſeyn, welche man damals hegte,ſo viel ſteht doch unbezweifelt feſt, daß in

jenen blutigen Kampfen Thaten geſchahen,
deren Andenken zur eignen Ehre des Deut-
ſchen niemals erlöſchen ſollte, und daß in
jenen Tagen das deutſche Vaterland vom
harten Druck einer ſchmachvollen Fremdherr-
ſchaft befreit, eine ehrenvolle Selbſtſtandig-
keit errungen und zu den uuberall erkennba-
ren Segnungen eines dauernden Friedens der
erſte Grund gelegt wurde!

Gewiß theilen recht Viele den Wunſch,
daß das ſilberne Jubelfeſt der denkwurdigen
Octobertage des Jahres 1813 auch in der
Stadt Merſeburg nicht ſpurlos voruübergehe,
und höchſt erfreulich iſt es daher, daß der
Beſitzer des Gaſthofs zur goldnen Sonne,
Herr Palmieé, ſich hat beſtimmen laſſen, zur
Feier deſſelben am Achtzehnten October d. J.
ein Jedermann zugangliches Mittageſſen
in dem ſchönen, großen Saale des Schloß-
garten Salons zu veranſtalten. Die nahere

Einrichtung des Feſtes werden die Einla-
dungen zur Unterzeichnung ergeben, welche
Herr. c. Palmié dem Publikum in den nach-
ſten Tagen vorlegen wird.

Am Michaelisfeſte predigen in der
Schloß u. Domkirche: Hr. Adj. Hildebraud.
Stadtkirche: Hr. Senior Heydenreich.
Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.
Erntefeſt, den 30. September, predigen in der
Schloß- u. Domkirche: Vorm. Hr. Conſiſt. Rath

D. Haaſenritter; Nachm. Hr. Diac. Langer.
Stadtkirche: Vorm. Hr. Senior Heydenreich;

Nachm. Hr. Diaconus Schellbach.
Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Vacat.
Stadt. Geboren: dem Königl. Kreischirurgus

König eine Tochter dem Schuhmachermeiſter Niemann
ein Sohn; dem Poſtillon Horn eine Tochter dem Mau-
rergeſellen Schumann eine Tochter; dem Oeconom und
Hausbeſitzer Sperber ein Sohn (posth.); dem Steinſetzer
Kryppane eine Tochter dem Fleiſchhauermeiſter Peuſchel
ein Sohn; einer ledigen Perſon ein Sohn einer ledigen
Perſon eine Tochter. Geſtorben: der Weißbacker
meiſter Heyne sen., 73 Jahre alt: der einzige Sohn des
Kauf und Handelsherrn Müller, im 1ſten Jahre un
eheliche Zwillingstochter, im 1ſten Jahre.

Neumarkt. Geboren: dem Hausbeſitzer und
Maurer Köder ein Sohn; einer ledigen Perſon eine
Tochter.

Altenburg. Geboren: einer ledigen Perſon
eine Tochter; dem Kauf und Handelsherrn Tetzner
ein Sohn. Geſtorben: die jüngſte Tochter des
Handarbeiters und Einwohners Koööhler, 2 Jahr 8 Mon.
alt die Ehefrau des Einwohners Kuhn, 25 Jahr 5 Mon.
alt der juüngſte Sohn des Kauf- und Handelsherrn
Tetzner, 1 Tag 4 Stunden alt.

Mit kommendem Sonnabend, als dem Michaelisfeſte,
geht der Frühgottesdienſt in dem Winterhalben
jahre um 10 Uhr an.

Marktpreiſe der letzten Woche. luC —S/! d èeò !P.ſThlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. ſp. F. ſeChrr. ſſar. p. de

Roggen 2 27 6.5 Hafer 25 bis 28 9 le——mn—mws— „gòIhà, a4„ )hdy

Bekanntmachungen.
(789) Bekanntmachung. Nach Vorſchrift des H. 47. der revidirten Städteord- S

nung ſcheidet alljahrlich aus der Stadtverordneten Verſammlung der dritte Theil der

Stadtverordneten und Stellvertreter aus. (nDemnach hören in dieſem Jahre bei uns zu fungiren auf: die Stadtverordneten iſt

bis
bis



e

313
Herr Juſtiz-Commiſſar Grumbach, Herr Backermeiſter Franke,
5 55 Wagner, Oekonom Moritz,Regierungs- Secretair Bromme, 5 Schafer,

und die Stellvertreter
Herr Röhrmeiſter Böhme, Herr Nadlermeiſter Winkler,

Fabricant Steckner, „„Calculator Teuſcher,
Riemermeiſter Trillhaaſe, Regierungs Seeretair Lots,

an deren Stelle Stadtverordnete und neue Stellvertreter zu erwahlen ſind.
Sonntag, den A. November d. J.

wird dieſe neue Wahl ihren Anfang nehmen und in den zunächſt darauf folgenden zwei
Tagen fortgeſetzt und beendigt werden. Ein feierlicher Gottesdienſt leitet nach der Aller-
höchſten Beſtimmung die Wahlen ein, welche unmittelbar nach deſſen Schluß beginnen.

Die Wahlen werden von den bekannten Bezirken unſerer Stadt bewirkt, und zwar
in der Maaßgabe, daß

Sonntag, den 4. November, Vormittags 10 Uhr, der erſte und zweite Wahlbezirk (1. und
2. Stadtviertel), zwei Stadtverordnete und zwei Stellvertreter

Montag, den 5. November e., Vormittags 10 Uhr, der dritte und vierte Wahlbezirk
(3. und 4. Stadtviertel), zwei Stadtverordnete und zwei Stellvertreter

Dienstag, den 6. November, Vormittags 10 Uhr, der fünfte Wahlbezirk (Vorſtadt Alten-
burg), einen Stadtverordneten und einen Stellvertreter, und der ſechste Wahlbezirk
(der Dom und Vorſtadt Neumarkt), einen Stadtverordneten und einen Stellvertreter,

zu wahlen hat.
Die Liſte der zu Stadtverordneten und Stellvertretern Wahlbaren wird vor den

Wahlterminen in die Häuſer vertheilt werden, liegt mit der Bürgerrolle, ſo wie das Ver
zeichniß aller wahlbaren und wahlfahigen Buürger, vom 26. dieſes ab, auf hieſigem Rath
hauſe öffentlich aus und müſſen etwanige Reclamationen dagegen binnen 14 Tagen bei
uns angebracht werden, weil außerdem ſolche bei dieſer Wahl unberuckſichtigt bleiben
muſſen, und bemerken wir hierbei, daß die ausſcheidenden Stadtverordneten und Stell-
vertreter wieder wahlbar ſind, auch es jedem Wahler frei ſteht, ſeine Stimme wahlbaren
Büurgern eines anderen Bezirks, als mit welchem er ſelbſt ſtimmt, zu geben.

Der noch immer vermißte zahlreiche Beſuch der Wahlverſammlungen noöthigt uns, den
0. 68. der revidirten Städteordnung, welcher alſo lautet:

Jm Wahltermine ſind alle Buürger, deren Buürgerrecht nicht ruhet, zu erſcheinen
verpflichtet, wenn ſie nicht begrundete Entſchuldigungen fur ſich haben. Die aus-
gebliebenen Burger können an der Wahl weder durch Bevollmachtigte, noch durch
ſchriftliche Abſtimmungen Theil nehmen, ſind aber an die Beſchluſſe der Anweſen-
den gebunden.

Sollte Jemand ſo wenig Burgerſinn beſitzen, daß er, ohne eine geſetzliche Entſchul-
digung zu haben, wiederholentlich nicht erſchiene, ſo iſt die StadtverordnetenVerſammlung
befugt, ihn des Stimmrechts und der Theilnahme an der öffentlichen Verwaltung ver-
luſtig zu erklären oder auf gewiſſe Zeit davon auszuſchließen, den reſp. Wahlern ins Ge-
dachtniß zuruückzurufen. Wir hoffen, daß dieſe Allerhöchſte Beſtimmung werde beherzigt
werden, damit deren Zweck, die Vertretung der geſammten Einwohnerſchaft in Hände zu
legen, welche das allgemeine Vertrauen auch wirklich beſitzen, in Erfullung gehe.

Merſeburg, den 24. September 1838.

D e r Mag ſt r aßt.Klinkhardt. Seffner. Köppe. Karlſtein.
(787) Bekanntmachung. Nach dem hohen Miniſterial-Reſcripte vom 6. Juni 1818

(welches extractweiſe auf der Ruckſeite eines jeden Marſchverpflegungsbillets abgedruckt
iſt) gebührt jeder zum Militair gehörigen Perſon, die zur Verpflegung berechtigt iſt, à Tag
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Zwei Pfund gut ausgebackenes Roggenbrod, Ein halbes Pfund Fleiſch, und Zu-
gemuſe inel. Salz ſo viel zu einer Mittags und Abendmahlzeit gehört.

Wenn nun gleich weiter beſtimmt iſt, daß der Soldat weder zum Fruhſtuck etwas,
moch Bier, Branntwein oder gar Caffee fordern kann, ſo iſt eine freiwillige Verabreichung
dieſer Gegenſtände keineswegs hinreichend, das Fleiſch, Brod oder Gemüſe zu erſetzen,
ſondern fuhlt ſich der Wirth bewogen, der Einquartierung bei deren Eintreffen oder Ab-
marſche, etwa Bier, Branntwein oder Caffee zu verabreichen, ſo iſt der Soldat außerdem
immer noch berechtigt, obige vorgeſchriebene Verpflegung zu fordern, was wir mit dem
Bemerken zur Kenntniß der betheiligten Hausbeſitzer bringen, daß bei etwa vorkommen-
den ſtreitigen Faällen, hiernach entſchieden werden muß.

Merſeburg, den 20. September 1838.

Die r Mia g9 i ſt r a t.
m

(585) Nothwendiger Verkauf.Gerichts-Com miſſion zu Schkenditz.
Folgende, dem Daniel Wilde in Cursdorf zugehörige Grundſtucke, als:

1) ein Haus ſammt Hof, Scheune, Ställen und Garten und eine pertinentialiter dazu
gehörigen halbe Hufe Feld;

2) eine dreiartige halbe Hufe Feld, einſchließlich einer Pflaumenanlage;
3) zwei dreiartige Hufen Feldes;
4) drei wuüſte Hofe und 4 Gemeindetheile in Eursdorfer Flur;
5) zwei Wieſen in Schkeuditzer Flur im Oelſte,

auf 5453 Thlr. 17 Sgr. 6 Pf. abgeſchatzt, ſollen zu Folge der in der Regiſtratur einzu
ſehenden Taxe und Hypothekenſcheine auf

den 30. Januar 1839, Nachmittags 4 Uhr,
in Cursdorf in dem Gute ſelbſt dergeſtalt ſubhaſtiret werden, daß der Erſteher verpflichtet
iſt, an Statt der durch die Separation abgekommenen, die in Folge der letztern uberwie-
ſenen neuen Feldplane nach Maaßgabe des von der Königl. General Commiſſion zu er
richtenden Receſſes zu ubernehmen.

Alle unbekannte Realprätendenten werden zugleich aufgefordert, ſich bei Vermeidung
der Präcluſion mit ihren Anſpruchen ſpaäteſtens in dieſem Termine zu melden.

(781) Auction in Biſchdorf bei Merſeburg. Auf künftigen 11. October
1838, Vormittags 9 Uhr, ſoll ſammtliches zum Nachlaſſe der Johanne Chriſtiane Schröter
geb. Schaffernicht gehörige Vieh, Schiff und Geſchirr, ſo wie ſämmtliche dazu gehoörige
Mobilien, Waſche und Betten, gegen gleich baare Bezahlung im Schröterſchen Hauſe zu
Biſchdorf, meiſtbietend verſteigert werden.

Merſeburg, den 22. September 1838.
Jm Auftrage des Patrimonial- Landgerichts hier,

der Actuar Zſchuüſchner.

(7380) Auction. Jm Auftrag des hieſigen Königl. Land und Stadtgerichts, ſoll
vom Unterzeichneten

den 1. October e r.Vormittags von 9 Uhr und Nachmittags von 3 Uhr an,
in der ſogenannten alten Loge der Mobilien-Nachlaß des Schenkwirths Böttcher, be-
ſtehend aus Möbeln, Haus und Schenkgeräthſchaften, einem Billard, Kleidungs-
ſtuücken, Leinenzeug, Betten, Porzellan, Uhren, Bildern und Gewehren, auch Bier, Brei-
hahn und Branntwein, gegen ſofortige Zahlung an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Merſeburg den 21. September 1838.
Der hierzu verordnete Auctions-Commiſſar Nagel.
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(790) Pferde- Verſteigerung. Montag, als am k. Oetober d. J., Vormöt

tag 9 Uhr, ſollen vom Königl. 12. Huſaren Regimente einige 50 Stück ausrangirte Dienſt
pferde auf dem Kloſterhofe zu Merſeburg öffentlich meiſtbietend gegen gleich baare Zah
lung in Preuß. Courant verkauft werden.

Marſchquartier Hundisburg, den 20. September 1838.
v. Wolff, Oberſt und Regiments -Commandeur.

(769) Auctions- Anzeige. Auf nachſtkommenden 1. und 2. October a. e. Vor
mittags von 9 Uhr an, ſollen auf dem Rittergute Witzſchersdorf allerhand Mobilien, an
Tiſchen, Stuhlen, Schranken, Commoden, Spiegeln, Bettſtellen 2c., ſo wie ein Service
engl. Steingut, Porzelain, Glaswaaren und Eiſengerathe, ſo wie andere brauchbare
Waare, meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung verauctionirt werden.

(756) Hausverkauf in Lauchſtadt. Das hieſelbſt am Ausgange der Backer
gaſſe in der Nahe des Theaters ſehr angenehm gelegene, ganz freiſtehend im Quadrat mit
vierſeitigem Zeltdach erbaute, ſonſt dem verſtorbenen Gerichtsdirector Rothe zugehoörig
geweſene Haus, welches 7 Stuben, 8 Kammern, 2 Kuüchen, 1 Keller e. enthalt, ſoll jetzt
nebſt dem dazu gehörigen Stallgebaude, Hofraum und Garten aus freier Hand verkauft
werden, und werden Kaufluſtige gebeten, ſich deshalb an die in dem Hauſe wohnenden
Töchter des vorbenannten früheren Beſitzers oder auch an deſſen Sohn, den Paſtor Rothe
zu Delitz a. B., wenden zu wollen.

Lauchſtadt, den 10. September 1838.
(782) Zu verkaufen ſteht ein ganz complettes neues Kutſchzuggeſchirr, (erſt ein

mal gebraucht), ſo wie eine Parthie junge Canarienvögel. H. Kreyſche, Oberburg-
ſtraße Nr. 146.

(770) Handlungs-Etabliſſement. Einem geehrten hieſigen als auswartigen
Publikum zeige ich hiermit ergebenſt an, daß ich auf hieſigem Platze, Dom Nr. 6. eine
Material-, Tabak- Farbenhandlung etablirt habe.

Stets wird es mein Beſtreben ſeyn, meine geehrten Abnehmer aufs billigſte und
reellſte zu bedienen, und empfehle mich denſelben ganz ergebenſt.

Merſeburg, den 16. September 1838. Carl Friedrich Tzſchöckell.
(783) Lehrlings-Geſuch. Fuür ein Material-Geſchaft in Halle wird ein Lehr

ling mit den nöthigen Vorkenntniſſen geſucht. Das Nähere iſt zu erfragen bei Kriegner
und Peckolt, Burgſtraße Nr. 3. in Merſeburg.

(779) Anzeige. Der Unterzeichnete beehrt ſich, ganz ergebenſt anzu
zeigen, daß er ſeinen Wohnſitz von Berlin nach Halle verlegt hat, und
empfiehlt ſich zu allen Arten zahnaärztlicher Kuren und Operationen, ins-
beſondere zu dem ſchmerzloſen Geraderichten ſchiefgewachſener Zahne bei
Kindern, ſo wie zur Anfertigung und Einſetzung einzelner künſtlicher Zahne,
ganzer Zahnreihen und Gebiſſe.

5Um jedoch dem hochgeehrten Publikum in und um Merſeburg zur
Berathung uüber zahnarztliche Kuren naher zu ſeyn, gedenkt der Unter-
zeichnete von Zeit zu Zeit die Reiſe dorthin zu unternehmen und hiermit
künftigen Sonntag, den 30. September, den Anfang zu machen, an wel

9
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chem Tage er im Gaſthofe zur goldnen Sontte, von Morgens 9 Uhr bis
Nachmittags 4 Uhr zu ſprechen ſeyn wird.

Halle, kleine Ulrichſtr. Nr. 1016. Kneiſel, pract. Zahnarzt.
(785) Lehrlings-Geſuch. Jn einer, an der Elbe gelegenen nahrhaften Provin-

zialſtadt, wird ſogleich ein junger, wohlerzogener Menſch, mit den nöthigen Schulkennt-
niſſen verſehen, fur ein lebhaftes Material-, Tabak- und Farben-Geſchaft als Lehrling
r Nähere Nachricht ertheilt auf portofreie Anfragen der Kaufmann C. M. Klinge-

eil in Merſeburg.
(786) Einladung zur letzten Tanzmuſik auf dem Froſch. Meinen geehrten Freun-

den und Goönnern, welche mich ſeit meinem Hierſeyn von vier Jahren mit ihrem Beſuch
beehrt haben, ſage ich hierdurch meinen verbindlichſten Dank, und bemerke noch dabei,
daß Sonntag, den 30. September, das letzte Tanzvergnugen bei mir gehalten werden
ſoll; um recht zahlreichen Beſuch bittet ergebenſt

Merſeburg, den 24. September 1838. der Schenkwirth Muüller.
(788) Einladun g. Sonntag, den 30. September, findet auch im Bürgergarten

zur allgemeinen Feier des Erndtedankfeſtes Tanzmuſik ſtatt. Anfang der Muſik um 6 Uhr.

Merſeburg, den 23. September 1838. Sobbe.(792) Einladung. Kunftigen Sonntag, als den 30. September, wird bei mir
das Erndtedankfeſt mit Tanzmuſik gefeiert, wozu ich ganz ergebenſt einlade.

Löpitz, den 24. September 1838. Hartmann, Schenkwirth.
(791) Einladun g. Jch mache meinen verehrten Freunden und Goönnern

die ergebenſte Anzeige, daß den nachſten Sonntag bei mir das Erndtedankfeſt
mit einem großen Tanzvergnugen beginnen wird, wobei ich bemerke, dieſes Feſt
ſogleich mit meinem Abzuge aus der alten Loge zu feiern und deshalb um einen
recht zahlreichen Zuſpruch bitte. Wittwe C. Boöttcher.

(784) Dank. Der Wohlloöblichen Backerinnung, ſo wie auch allen guten Freunden,
welche unſern verſtorbenen Ehegatten und Vater, den Weißbackermeiſter Andreas Heyne,
den 20. dieſes Monats unaufgefordert zu ſeiner Ruheſtätte begleiteten, ſagen wir unſern
innigſten Dank; dieſe Anerkennung des vorzuglichen Werthes hat unſern trauernden Her-
zen überaus wohl gethan, und wird in unſerm Schmerz unvergeßlicher Troſt bleiben.

Merſeburg, den 24.' September 1838. Die Hinterlaſſenen.

C mc4—

(793) Dank. Allen, die meine geliebte Gattin auf dem letzten Wege zu ihrer Ruhe-
ſtäaätte begleitet, und an der fur mich und meine Kinder zu fruh entſchlafenen Gattin und
Mutter ſo innigen Antheil genommen haben, fuhle ich mich verpflichtet, fur den letzten
Beweis ihres Wohlwollens, meinen herzlichſten Dank zu ſagen, mit dem Wunſche: daß
Keinem unter ihnen es ſo fruh betreffen möge, wie mich und meine Kinder.

Merſeburg, den 24. September 1838. F. A. Müller.
J Da mit dieſem Stücke das dritte Quartal ablaäuft, ſo werden diejenigen ver-

ehrten Subſcribenten der Merſeburgiſchen Blaätter, welche ſehr häufig mit dem gerin-
gen Quartalbetrage von 64 Sgr. im Ruckſtand verbleiben, ganz ergebenſt erſucht, den
ſelben ſofort zu berichtigen, auch die alten Reſte zugleich mit abzutragen, indem die Her-
umträger beauftragt ſind, nach Ablauf dieſes Quartals ihre Reſte aufs Reine zu bringen.

Merſeburg, den 22. September 1838. Die Redaction.
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